
RISK IV - Bewertung der Arbeitsmittel, der persönlichen Schutzausrüstungen und der ausgeübten Tätigkeiten

Stand: 01.03.18 Rev. Nr.: 0 1 von 2

Mikrowellengerät

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Thermische Gefähr-
dung

Hautentzündungen und Verbren-
nungen durch Kontakt mit heißen

Medien/Oberflächen (Behälter,
Teller, heiße Dämpfe)

 Die erforderliche PSA zur Verfügung stellen

 Wartungen und Reparaturen nur von Fachex-
perten durchführen lassen

 Das Personal unterweisen

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

Brand- und Explosi-
onsgefährdung

Verbrennungen durch Explosion
bzw. Brand

 Reperaturen nur von Fachexperten durchführen
lassen

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Thermische Gefähr-
dung

Hautentzündungen und Verbren-
nungen durch Kontakt mit heißen

Medien/Oberflächen (Behälter,
Teller, heiße Dämpfe)

 Keine Metallteile in den Garraum legen (kein 
Geschirr mit Goldränder oder ähnlichen)

 Die zu erwärmenden Lebensmittel zunächst auf 
Mikrowellentauglichkeit prüfen

 Arbeitsbekleidung dem Arbeitsbereich entspre-
chend (Kittel oder Schürze) tragen

 Beim Herausnehmen erwärmter Speisen einen 
Topflappen oder geeignete Handschuhe benut-
zen

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

Brand- und Explosi-
onsgefährdung

Verbrennungen durch Explosion
bzw. Brand

 Die Geräte dürfen nur an Elektroanlagen mit FI-
Schutzeinrichtung betrieben werden

 In der Mikrowelle keine Gegenstände aufbe-
wahren

 Bei Schäden sofort melden

 Reparaturen dürfen nur von Fachexperten 
durchgeführt werden

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

Gefährdung durch spe-
zielle physikalische 
Einwirkungen

Verschiedene Verletzungen
durch elektromagnetische Felder

 Einwandfreien Zustand überprüfen

 An entlegenen Platz abstellen

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering
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PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


